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Text 

Ausnahmen für Tiere 
 

  § 6. Folgende Tiere sind keine kontrollpflichtigen Sendungen: 
 1. bis zu drei Tiere folgender Tierarten im Reiseverkehr oder bei Wohnsitzverlegung, wenn die Tiere nicht 

zur Abgabe an Dritte bestimmt sind: 
A. Hunde und Hauskatzen ab einem Alter von über zwölf Wochen, wenn beim Grenzübertritt nach 
Österreich den Zollorganen ein tierärztliches Zeugnis vorgelegt wird, das in deutscher Sprache oder in 
einer beglaubigten deutschen Übersetzung zumindest folgende Angaben enthält: 

 a) den Namen und die Anschrift des Tierhalters, 
 b) die Beschreibung des Tieres nach Rasse, Geschlecht, Alter und Farbe, gegebenenfalls auch die 

Nummer der Hundemarke und 
 c) den Nachweis, daß das Tier gegen die Wutkrankheit schutzgeimpft wurde, wobei auch der Tag der 

Impfung, der Name des Herstellers des Impfstoffes und das Produktionszeichen des Impfstoffes 
angeführt sein müssen; diese Schutzimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Grenzübertritt 
erfolgt sein, sie darf aber nicht länger als ein Jahr zurückliegen; auch eine Wiederholungsimpfung 
muß längstens ein Jahr nach der vorherigen Tollwutschutzimpfung und längstens ein Jahr vor dem 
Grenzübertritt durchgeführt worden sein; 

B. Hunde und Hauskatzen bis zu einem Alter von höchstens zwölf Wochen; 
C. andere Heimtiere, einschließlich Vögel - ausgenommen Klauentiere, Einhufer und Affen; 

 2. bis höchstens 20 Zierfische pro Person im Reiseverkehr, wenn die Fische nicht zur Abgabe an Dritte 
bestimmt sind; 

 3. Blindenführhunde sowie Diensthunde des Bundesheeres, der Bundesgendarmerie, der Wachkörper der 
Bundespolizeidirektionen, der Zollwache und der Justizwache; 

 4. Hunde im Rettungsdienst und im Katastropheneinsatz; 

 5. Tiere, die nur in Grenznähe und lediglich vorübergehend in Österreich zu Weidezwecken oder zur 
Arbeit genutzt werden, wenn mit dem betreffenden Nachbarstaat ein diesbezügliches Abkommen 
besteht. 


